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Deutscher Fahrlehrer e.V.

Rechtsanwalt Dietrich Jaser und Robert Klein, 
Vorsitzender des Interessenverbandes Deutscher 
Fahrlehrer e.V. beantworten aktuelle Fragen zu 

brisanten Themen der Fahrlehrerschaft 
siehe auch    www.fahrlehrerweiterbildung.de

In einer Zeit allgegenw�rtigen Betruges ist es ein revolution�rer Akt, die 
Wahrheit zu sagen. George Orwell
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Darf ich meinen Praktikanten als volle Arbeitskraft einsetzen?

Wird ein Praktikant als volle Arbeitskraft eingesetzt, muss er auch so bezahlt werden. Überwiegt im 
Vertragsverhältnis die Arbeitsleistung gegenüber dem Ausbildungszweck, so ist der Beschäftigte 
unabhängig von der Bezeichnung im Vertrag Arbeitnehmer und als solcher zu bezahlen.  Arbeits-
gericht Kiel; Urteil vom 19.11.2008 AZ: 4 Ca 1187d/08

Muss ich bei der �berwachung nachweisen, dass ich Mitglied eines Fahrlehrer-
verbandes bin?
Muss ich bei der �berwachung die Informationszeitschrift eines Verbandes 
vorhalten?

Nein. Sie müssen weder Mitglied eines Verbandes sein noch die Informationszeitschrift eines 
Verbandes bei der Überwachung vorhalten.

M�ssen Unterrichtsr�ume von Fahrschulen st�ndig verf�gbar sein oder d�rfen 
sie untervermietet werden?

Die ständige Verfügbarkeit des den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Unterrichtsraumes 
ist rechtlich nicht erforderlich. Der Fahrschulinhaber legt die Zeiten fest, zu welchen er die 
Räumlichkeiten für fahrschulspezifische Angelegenheiten nutzt. Ob er außerhalb dieser Zeiten die 
Räumlichkeiten unwirtschaftlich leer stehen lässt, bzw. sie anderen Nutzern überlässt, ist alleine
Angelegenheit des Fahrschulinhabers. In keinem Fall kann eine auch anderweitige Nutzung untersagt 
werden.

Kann ich frei entscheiden, welches Konzept ich bei Aufbauseminaren f�r 
Inhaber der Fahrerlaubnis auf Probe (� 2a StVG) bzw. Punktes�nder (� 4 StVG)
� verwende? Welche Nachteile k�nnen mir entstehen, z.B. bei der �ber-
wachung, wenn ich nicht mehr nach dem DVR-Konzept arbeite?

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 5. Mai 2009 sind Sie 
bezüglich der Verwendung eines Konzeptes/Leitfadens für Aufbauseminare frei. Der Verwaltungs-
gerichtshof hat klargestellt, dass das Vorschreiben des DVR-Konzeptes und seiner Teilnehmer-
unterlagen (Begleithefte) rechtswidrig war/ist. Das bedeutet für alle Seminarleiter, dass sie nach dem 
DVR-, dem SRK-, oder nach ihrem eigenen Konzept arbeiten dürfen, das gleiche gilt auch für die 
Teilnehmerunterlagen. Seminarleiter, vor allem aus Baden-Württemberg, deren Seminarerlaubnis 
noch mit der Auflage verbunden ist, nach dem DVR-Konzept arbeiten zu müssen, empfehlen wir, 
diese rechtswidrige Auflage aufheben zu lassen. Dazu verwenden Sie bitte unseren Vordruck (Seite 
15), ergänzen ihn mit der Zieladresse Ihrer Verwaltungsbehörde und Ihrer Absenderadresse, 
unterschreiben, machen eine Kopie, gehen zu Ihrer Verwaltungsbehörde, geben ihn ab und lassen 
sich den Empfang auf Ihrer Kopie mit Datum bestätigen. Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass 
sich Ihre Verwaltungsbehörde negativ äußern sollte, wäre es vorteilhaft, einen Zeugen mitzunehmen. 
Den Inhalt des Gesprächs bitten wir Sie, uns dann mitzuteilen.

Bezüglich der Überwachung können Ihnen keine Nachteile entstehen, schon eher ein Vorteil, ein 
sklavisches Abprüfen eines bestimmten Konzeptes ist jedenfalls nicht möglich, wenn Sie das SRK-
Konzept oder Ihr eigenes verwenden. Das SRK-Konzept lässt soviel pädagogischen Spielraum, dass 
Sie Ihr eigenes Konzept darauf aufbauen können und ist für jeden Seminarleiter leicht anwendbar.

Die Richter des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg haben klargestellt, dass auch aus 
Gründen einer wirkungsvollen Überwachung die Bindung der Seminarerlaubnis an das DVR-Konzept 
nicht geboten ist und dass eine geeignete Überwachungsperson in der Lage sein muss, die 
Durchführung der Aufbauseminare anhand der gesetzlichen Vorgaben im Straßenverkehrsgesetz und 
der Fahrerlaubnisverordnung zu beurteilen.

Und die Richter haben noch einen draufgesetzt, denn sie haben zusätzlich festgestellt, dass die 
vorgeschriebene Weiterbildung der Seminarleiter (§33a Abs. 2 FahrlG) das Vorschreiben eines 
bestimmten Konzeptes nicht rechtfertigt, zumal sie über die einfache Fortbildung (§33a Abs. 1 FahrlG) 
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deutlich hinausgeht und auch an die Leitung dieser Fortbildung h�here Anforderungen gestellt 
werden.

Jedem interessierten B�rger dieses Landes wurde somit vor Augen gef�hrt, dass auf unsere Gerichte 
und unsere Rechtsprechung Verlass ist. Bedenklich erscheint dagegen, dass sich einzelne 
Beh�rdenvertreter � aus welchen Gr�nden auch immer � rechtswidrig verhalten haben (siehe auch 
www.fahrlehrerpost.de Ausgaben 06-2008,  01-2009, 02-2009, 03-2009) obwohl jeder durch-
schnittlich begabte Mensch h�tte feststellen k�nnen, dass es f�r die Auflage, ein bestimmtes Konzept 
bei Aufbauseminaren verwenden zu m�ssen, keine Rechtsgrundlage gab und nach der geltenden 
Rechtsordnung nie geben kann, unter anderem auch wegen der Gefahr einer Monopolisierung.

Noch bedenklicher erscheint jedoch die Tatsache, dass bestimmte Fahrlehrerverb�nde (evtl. auch 
Ihrer) jahrelang zugeschaut haben, wie man den Seminarleitern (rechtswidrig) ein Konzept 
vorgeschrieben hat, f�r das sie viel Geld ausgeben mussten und es nach unserer Information � im 
Gegensatz zur Firma SRK-Seminare und dem Interessenverband Deutscher Fahrlehrer � es, wie 
auch manche Beh�rden, unterlassen haben, die Seminarleiter dar�ber zu informieren , dass Sie das 
DVR-Konzept nicht mehr benutzen m�ssen. Von wem sind Sie, lieber Kollege, informiert worden?
Vielleicht ist der Grund ja darin zu suchen, dass sowohl das Handbuch als auch die Teilnehmer-
unterlagen f�r die so genannten Aufbauseminare unter anderem durch die dem jeweiligen 
Landesverband geh�renden Vertriebsgesellschaften verkauft werden, in welchem sich die 
Vorsitzenden bestimmter Landesverb�nde als Gesch�ftsf�hrer wieder finden. Pr�fen Sie doch, ob der 
1. Vorsitzende Ihres Fahrlehrerverbandes Gesch�ftsf�hrer der dem Verband geh�renden GmbH ist. 
Alles zum Wohle der Verkehrssicherheit. Oder?

Aber vielleicht wird der private Verein DVR, in welchem sich auch Bund und L�nder wieder finden, 
auch nur von einigen Mitgliedern missbraucht? Wie l�sst sich erkl�ren, dass dieser private Verein mit 
Millionen Euro Steuergeldern und Herrschaftswissen ausgestattet, am Tag X Konzepte auf den Markt 
bringt, welche nur von ein paar wenigen Mitgliedern, deren Vertreter sich in Personalunion beim DVR, 
als auch Vorsitzende der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverb�nde, eines Landesverbandes der 
Fahrlehrer und als Gesch�ftsf�hrer der dem jeweiligen Verband geh�renden GmbH wieder finden, 
vertrieben werden, ohne dass andere am Markt Interessierte die M�glichkeit hatten, eigene Konzepte 
zu entwickeln, um zeitgleich auf dem Markt aufzutreten? Eine kartellrechtliche Bedeutung des 
Verhaltens des DVR d�rfte sich insbesondere schon aus der personellen Verquickung zwischen dem 
DVR, dem Bundesverkehrsministerium und den L�nderministerien, der Bundesvereinigung der 
Fahrlehrerverb�nde und anderen Organisationen sowie der abgestimmten Verhaltensweise ergeben. 
Ist das nicht ein rechtswidriger Eingriff in den Wettbewerb? Ist es vorstellbar, dass die 
Verantwortlichen von Bund und L�ndern sich der Tragweite ihrer Mitgliedschaft beim DVR sowie ihres 
Handelns nicht bewusst sind? Oder schauen Sie einfach nur weg?

So stellt sich noch die Frage: Wie haben sich die Millionen Steuergelder sowie die Millionen Euro von 
den Berufsgenossenschaften, mit welchen dieser private Verein DVR in den letzten Jahren unterst�tzt 
wurde, tats�chlich auf die Verkehrssicherheit ausgewirkt? W�re es nicht besser gewesen, diese 
Gelder der Bundesanstalt f�r Stra�enwesen (BASt) zur Verf�gung zu stellen? In jedem Fall w�rde die 
BASt nicht im Wettbewerb mit anderen Unternehmen auf dem Markt auftreten und von einer 
Verflechtung von Staatsmacht und organisierten Interessen k�nnte dann keine Rede sein. 
Die Vertreter von Bund und L�ndern sind nicht nur aus moralischen Gr�nden sondern auch auf Grund 
des Urteils des Verwaltungsgerichtshofes Baden-W�rttemberg gefordert, die Angelegenheit einer 
�berpr�fung zu unterziehen, ihre Mitgliedschaft beim DVR auf den Pr�fstand zu stellen sowie 
Lobbyisten ihre Grenzen aufzuzeigen und die Rechtsstaatlichkeit zu  wahren und damit das Ansehen 
ihrer Beh�rde, vor allem der eigenen Person zu wahren. Unsere Hochachtung zollen wir all den 
Vertretern von Bund und L�ndern, welche sich gesetzestreu mit der Materie auseinandersetzen.

Fazit:

F�r mehr Verkehrssicherheit muss man weder private Vereine mit Wettbewerbsvorteilen noch mit 
Millionen von Euro und Herrschaftswissen ausstatten. Man muss auch keine Fahrlehrer/Seminarleiter  
abqualifizieren und ihnen bestimmte Konzepte rechtswidrig vorschreiben, damit Verbandsvorsitzende 
als Gesch�ftsf�hrer in den Service-GmbHs ihrer Verb�nde ihr Gehalt aufbessern k�nnen, indem sie
dort mit staatlichen Mitteln gef�rderte Projekte/Produkte verkaufen.

�bersicht zu diesem Thema: siehe n�chste Seite
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FSG/TTVA mbH

verkauft u. a. DVR-Konzept u. 
Teilnehmerunterlagen

Geschäftsführer Tschöpe

Deutsche
Fahrlehrerakademie e.V.

Vizepräsident v. Bressensdorf
Vizepräsident Tschöpe 
Vizepräsident Glowalla

Bundesvereinigung der
Fahrlehrerverbände e.V.

Vorstand:
v. Bressensdorf

Tschöpe
Glowalla

Fahrlehrerverband
Baden-Württemberg e.V.

1. Vorsitzender Tschöpe

Treuhandverein e.V.
überwachte bisher nach den 

Richtlinien des DVR die 
Aufbauseminare nach dessen 

Konzept, welches den 
Seminarleitern rechtswidrig 

vorgeschrieben wurde

DVR e.V.
hat mit finanzieller Unterstützung 

des Bundes Konzept für 
Aufbauseminare entwickelt

Herr Tschöpe ist im
Ausschuss Erwachsenen 

Verkehrsteilnehmer Projektgruppe 
Aufbauseminare

Herr v.-Bressensdorf ist im 
Ausschuss Verkehrsrecht

Verkehrssicherheits- Werbe-
und Vertriebs GmbH

verkauft u. a. ASF/ASP-
Unterlagen

Geschäftsführer
Michael Heß

Bundesministerium für 
Verkehr

Fahrschulen

Innenministerium
Baden-Württemberg

hat Konzept des DVR allen 
Seminarleitern verbindlich 

vorgeschrieben (rechtswidrig)

Mitglied

MitgliedMitglied

im Verwal-
tungsrat

Beispiel Baden-Württemberg
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FSG/TTVA mbH

verkauft u. a. DVR-Konzept u. 
Teilnehmerunterlagen

Geschäftsführer
Weißmann

v. Bressensdorf

Deutsche
Fahrlehrerakademie e.V.

Vizepräsident v. Bressensdorf
Vizepräsident Tschöpe
Vizepräsident Glowalla

Bundesvereinigung der
Fahrlehrerverbände e.V.

Vorstand:
v. Bressensdorf

Tschöpe
Glowalla

Landesverband Bayerischer 
Fahrlehrer e.V.

Vorsitzender
Weißmann

ehem. Vorsitzender
v. Bressensdorf

DVR e.V.
hat mit finanzieller Unterstützung 

des Bundes Konzept für 
Aufbauseminare entwickelt

Herr Tschöpe ist im
Ausschuss Erwachsenen 

Verkehrsteilnehmer Projektgruppe 
Aufbauseminare

Herr v.-Bressensdorf ist im 
Ausschuss Verkehrsrecht

Verkehrssicherheits- Werbe-
und Vertriebs GmbH

verkauft u. a. ASF/ASP-
Unterlagen

Geschäftsführer
Michael Heß

Bundesministerium für Verkehr

Fahrschulen

Bayerisches Staatsministerium 
des Innern

hat Konzept des DVR allen 
Seminarleitern verbindlich 

vorgeschrieben (rechtswidrig)

Mitglied

MitgliedMitglied

Beispiel Bayern
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Führen kleinere Mängel zur Verwerfung des Fahrtenbuches?

Kleinere Mängel führen nicht zur Verwerfung des gesamten Fahrtenbuchs und der automatischen 
Anwendung der 1-Prozent-Regelung, wenn die Angaben insgesamt plausibel sind. Das entschied der 
Bundesfinanzhof.

Eine GmbH hatte ihrer Gesellschafter-Geschäftsführerin ein firmeneigenes Kraftfahrzeug zur 
Verfügung gestellt, das diese auch privat nutzen durfte. Über die mit dem jeweiligen Dienstwagen 
unternommenen Fahrten wurden Aufzeichnungen in Fahrtenbüchern geführt. Nach einer Lohnsteuer-
Außenprüfung war das Finanzamt der Ansicht, die Aufzeichnungen in den Fahrtenbüchern seien nicht 
ordnungsgemäß. So war etwa eine Fahrt, für die eine Tankrechnung vorlag, nicht aufgezeichnet 
worden. Außerdem bestand in zwei Fällen zwischen den Kilometerangaben laut Fahrtenbuch und 
Werkstattrechnungen keine genaue Übereinstimmung. 

Der Bundesfinanzhof schloss sich in seinem Urteil den Ausführungen des vorinstanzlichen Finanz-
gerichts an. Angaben über die Kilometerstände in Werkstattrechnungen seien erfahrungsgemäß häu-
fig ungenau. Zudem sei der Steuerpflichtige nicht verpflichtet, die laut Routenplaner vorgegebene 
kürzeste Strecke zu wählen bzw. bei Abweichung besonderen Aufzeichnungsaufwand zu betreiben. 
Es sei unverhältnismäßig, wegen der geringen Mängel die Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs 
insgesamt zu versagen. 

Bundesfinanzhof: Urteil vom 10. April 2008, Az.: VI R 38/06 

Fällt die Fahrschulüberwachung weg, wenn meine Fahrschule eine Träger-
zulassung nach AZWV hat, bzw. wenn ich meine Fahrschule nach DIN EN ISO 
9001 zertifizieren lasse?

Fahrschulen, bei welchen Gutscheine der Bundesanstalt für Arbeit eingelöst werden sollen, benötigen

� Eine AZWV Trägerzulassung

� Ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem

� Das Qualitätsmanagementsystem muss nach AZWV und kann zusätzlich nach DIN EN ISO 
9001 zertifiziert werden.

Auf die staatliche Überwachung der Fahrschule gem. § 33 FahrlG kann der Gesetzgeber nicht 
verzichten, weil die entsprechende Verordnung über Anforderungen an die Qualitätssicherungs-
systeme und Regeln für die Durchführung der Qualitätssicherung noch nicht bestimmt sind. Aber 
selbst wenn eine Verordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf den Weg gebracht wird, können 
die Verwaltungsbehörden zwar teilweise auf die wiederkehrende Überwachung verzichten. Auf Grund 
des klaren gesetzlichen Auftrages gem. § 33 Abs. 1 FahrlG und der Bedeutung der Fahrschul-
überwachung für die Verkehrssicherheit ist jedoch ein gänzlicher Verzicht nicht möglich. Der Fahr-
lehrer muss also mit doppelten Kosten rechnen. Einmal für die staatliche Fahrschulüberwachung und 
einmal für das jährliche Audit seines Qualitätssicherungssystems.

Die in den vergangenen Monaten umstrittene Novellierung einer Verordnung der Qualitätssicherung 
im Fahrlehrerrecht ist auf Grund der Intervention des Interessenverbandes Deutscher Fahrlehrer e.V. 
gescheitert. Wir erinnern uns:

Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände und die Deutsche Fahrlehrerakademie wurden mit 
dem von Ihnen entwickelten Qualitätssicherungssystem für Fahrschulen im Bundesverkehrsmini-
sterium vorstellig, baten um die baldmöglichste Umsetzung einer entsprechenden Verordnung und 
forderten vom Verordnungsgeber, um windige Qualitätssicherungssysteme zu verhindern, müsse 
dieser eine zentrale Begutachtungsstelle mit der Begutachtung beauftragen (so P. Tschöpe, zu lesen 
in Fahrschul-Praxis Ausgabe März 2008).

Also nicht die nationale Akkreditierungsstelle für Qualitätssicherungssysteme sollte es sein, sondern 
eine zusätzlich zu schaffende Institution. Und die hatte man auch schon ausgesucht, nämlich die 
Katholische Universität Eichstätt in Bayern.
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Im September 2008 stelle das Bundesverkehrsministerium dann den L�ndern den 4. Entwurf f�r 
Qualit�tssicherungssysteme f�r Fahrschulen zu, in welchem die Katholische Universit�t Eichst�tt 
ausdr�cklich als Begutachtungsstelle benannt war. Als Begr�ndung wurde aufgef�hrt:

� Die Inhaberin des Lehrstuhls Erwachsenenbildung (Frau Prof. Fell) leitet seit vielen Jahren die 
p�dagogische Weiterqualifizierung von Fahrlehrern

� Die Inhaberin des Lehrstuhls (Frau Prof. Fell) ist Gutachterin im Rahmen des 
Berufseignungstests f�r Fahrlehreranw�rter bei der Gesellschaft f�r Qualit�tssicherung und 
Zertifizierung GmbH Stuttgart (genaue Bezeichnung ist DEFA-Zert, dies war dem 
Verordnungsentwurf � aus welchen Gr�nden auch � nicht zu entnehmen)

� Die Inhaberin des Lehrstuhls ist langj�hrige Leiterin des Projektes �Kollegialer Ratwechsel�, in 
dem ein bundesweiter Erfahrungsaustausch zwischen Fahrlehrern mit dem Ziel der 
p�dagogischen H�herqualifizierung organisiert wird.

Betrachtet man die von uns erstellte �bersicht (Anlage n�chste Seite) n�her, so hat man das Gef�hl, 
dass ein exklusives Netzwerk den Verordnungsentwurf ma�geblich beeinflusst hat. Man k�nnte fast 
den Eindruck gewinnen, dass es nur um Geld und uneingeschr�nkte Macht geht und dass alle auf den 
Markt kommenden Qualit�tssicherungssysteme f�r Fahrschulen von einem ausgesprochen kleinen 
Personenkreis der in der �bersicht erkennbaren Institutionen begutachtet h�tte werden sollen.

Diese bedenklichen Zusammenh�nge und Verflechtungen veranlassten die Vertreter des Interessen-
verbandes Deutscher Fahrlehrer e.V. (nicht Mitglied in der Bundesvereinigung), f�hrende Mitarbeiter 
des Bundesministeriums f�r Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und Bundestags-
abgeordnete sowie die Vertreter der L�nder �ber das Ausma� der Tragweite der Verordnung zu 
unterrichten.

Daraufhin erfolgte eine Einladung zu einer Besprechung der Angelegenheit in das Bundes-
verkehrsministerium, bei welcher die Vertreter des Interessenverbandes Deutscher Fahrlehrer und der 
Bundesvereinigung der Fahrlehrerverb�nde jeweils ihre Standpunkte vertraten. 

Der hohen Kompetenz und der Entscheidungskraft der f�hrenden Vertreter des Bundesverkehrs-
ministeriums, der L�nder und dem T�tigwerden von Bundestagsabgeordneten, welche sich 
ausf�hrlich mit der Angelegenheit besch�ftigten, ist es zu verdanken, dass der geplante 4. Entwurf 
einer Verordnung f�r ein Qualit�tssicherungssystem gekippt wurde und die Novellierung der 
Verordnung von Seiten des Bundesministeriums f�r Verkehr nicht weiter verfolgt wird.

Anmerkung:
Ein Qualit�tssiegel kann f�r Image und Vertrauenssteigerung sorgen, muss aber nicht. Und was ist, 
wenn jeder eines hat, wie hebt sich dann der einzelne wieder ab? Durch Qualit�t, die setzt sich durch, 
so oder so! Muss man deshalb, nur damit die staatliche �berwachung teilweise wegf�llt, tausende von 
Euro ausgeben und sich noch mehr B�rokratie aufhalsen?

Zu bedenken ist auch, dass das deutsche Fahrschulwesen im Vergleich zu den EU-Nachbarl�ndern 
einen hohen Qualit�tsstandard hat, sowohl hinsichtlich der theoretischen wie auch der praktischen 
Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern als auch der Aus- und Weiterbildung der Fahrlehrer. Die 
bew�hrte staatliche �berwachung sichert diesen hohen Standard. Wieso dann ein Qualit�ts-
sicherungssystem? Eigentlich nur f�r die Bundesanstalt f�r Arbeit, wenn man f�r diese t�tig wird. Und 
wieso sollte die Tr�gerzulassung nach AZWV oder eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 
eigentlich nicht ausreichen, damit die staatliche �berwachung teilweise wegf�llt? Schlie�lich muss 
man alle gesetzlichen Vorgaben strikt einhalten, damit die Tr�gerzulassung bzw. die Zertifizierung 
nach DIN EN ISO 9001 erhalten bleibt. Die Qualit�t wird durch das j�hrliche Audit gesichert. Andere 
Qualit�tssicherungssysteme, bei welchen sich Personen unter dem Deckmantel des Begriffs 
�Verkehrssicherheit� eine goldene Nase verdienen, brauchen wir nicht!

�bersicht zu diesem Thema: siehe n�chste Seite
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ist Gutachterin im Rahmen des Berufseignungstests f�r Fahrlehreranw�rter bei (gem. VO-Entwurf S. 16 Nr. 2)

Uni Eichst�tt Dr. Wei�mann

Landesverband 
Bayerischer 

Fahrlehrer e.V.
1. Vorsitzender
Dr. Wei�mann

Fahrlehrerbetreuungs- und 
Fortbildungs GmbH 

Gesch�ftsf�hrer 
v. Bressensdorf, Dr. Wei�mann

DEFA-Zert Gesellschaft 
f�r Qualit�tssicherung 
und Zertifizierung mbH

Gesch�ftsf�hrer
Tsch�pe

studierte

Fahrschul-Service Gesellschaft f�r 
Tagungen, Technik, Versicherungs-

vermittlung und Ausbildung mbH
Gesch�ftsf�hrer Tsch�pe

Prof. Fell
Lehrstuhlinhaberin

geeignet, weil sie seit 2000 gemeinsame Fortbildungen f�r 
Fahrlehrer (gem. VO-Entwurf S. 15. Nr. 1) durchf�hrt

1

geeignet, weil die Inhaberin des Lehrstuhls langj�hrige Leiterin des Projektes 
�Kollegialer RaT-wechsel� ist, in dem ein regelm��iger bundesweiter 
Erfahrungsaustausch zwischen Fahrlehrern mit dem Ziel der p�dagogischen 
H�herqualifizierung organisiert wird (VO-Entwurf S. 16 Nr. 3) Die Auditoren f�r 
die DEFA-Zert rekrutieren sich offensichtlich aus den Teilnehmern dieser 
Seminare (VO-Entwurf S. 16 Nr.3)

2

1

2

haben ein eigenes Qualit�tssicherungssystem f�r Fahrschulen entwickelt3

Bundesvereinigung  der 
Fahrlehrerverb�nde e.V.

Vorstand
v.-Bressensdorf

Tsch�pe
Glowalla

Bundesministerium 
f�r Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung

Mitarbeiter 
Bundesministerium 

f�r Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung

3

Deutsche Fahrlehrer-
Akademie e.V.

Vizepr�sident  Tsch�pe
Vizepr�sident  v.-

Bressensdorf
Vizepr�sident Glowalla

Kuratorium u. a. 
3

Verkehrsverlage

Fahrlehrer-
verband Baden-

W�rttemberg 
e.V.        

1. Vorsitzender 
Tsch�pe
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Ist das freiwillige Fortbildungsseminar für Fahranfänger wirklich ein Flop?

Der Evaluationsbericht der Bundesanstalt f�r Stra�enwesen (BASt) brachte es an den Tag: 
Teilnehmer am FSF-Modell weisen gegen�ber Fahranf�ngern gleichen Alters und gleicher Fahr-
erlaubnisdauer, die nicht an einem FSF-Seminar teilgenommen haben, ein deutlich h�heres Unfall-
und Deliktrisiko auf. Die BASt empfiehlt daher angesichts der deutlich erh�hten Verkehrsauf-
f�lligkeiten von FSF-Teilnehmern den Anreiz einer Probezeitverk�rzung f�r eine FSF-Teilnahme 
auszusetzen.

Dieses Ergebnis des Evaluationsberichts hat die Mitglieder des Interessenverbandes Deutscher 
Fahrlehrer nicht �berrascht. Die wissenschaftliche Begleituntersuchung hat in Ihrem Abschlussbericht 
ein Ergebnis erbracht, welches uns in unserer Auffassung ganz deutlich best�tigt hat. Der Vorsitzende 
des IDF hat bereits im Jahr 2002 in einem Schreiben an Herrn Reg. Dir. Christian Weibrecht 
(Bundesverkehrsministerium) deutlich zum Ausdruck gebracht, dass diese Form der zweiten Phase 
aus bestimmten Gr�nden heraus kaum zum Erfolg f�hren kann. Eindringlich wurde damals bereits auf 
die  M�glichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit im Stra�enverkehr hingewiesen. Umgesetzt wurde 
bisher lediglich das Alkoholverbot, das in diesem Schreiben ebenfalls ausdr�cklich angesprochen 
wurde. Aus dieser Sicht heraus begr��en wir die Feststellungen der BASt, dass die Form der 
aktuellen zweiten Phase f�r die Zukunft keinen Bestand mehr haben soll, da mehr Verkehrssicherheit 
nicht erreicht wurde, sondern genau das Gegenteil. 

Richtig ist sicherlich, dass es akuten Handlungsbedarf gibt, will man die Zahl der Verkehrstoten, hier 
ganz speziell auch die Zahl der jungen Verkehrstoten, deutlich verringern. Ob bzw. wie letztlich eine 
zweite Phase gestaltet werden kann um sinnvolle, wirksame und trotzdem preislich interessante 
Ma�nahmen zu etablieren, k�nnte in einem Projektauftrag an die BASt sicherlich gel�st werden. 
Allerdings ist hierf�r Zeit notwendig. Zeit, in der weiter junge Menschen ihr Leben im Stra�enverkehr 
verlieren. Als Sofortma�nahme, ggf. sogar als l�ngerfristige �bergangsl�sung mit wissenschaftlicher 
Begleitung, empfehlen wir die Einf�hrung von Mindeststunden bei der Grundfahrausbildung wie bei 
der Fahrerlaubnis der Klasse D. 

Nur Lobbyismus � aus welcher Richtung auch immer � kann unserer Meinung nach zur Verhinderung 
solcher sicherheitsf�rdernden Ma�nahmen f�hren. Eine Begleituntersuchung der BASt k�nnte bis zur 
Entwicklung einer � falls dann noch notwendigen � II. Phase zeigen, ob diese Ma�nahme Erfolg 
beschert. Angesichts des Ergebnisses des Evaluationsberichts BASt zu BF17 und FSF sind auch wir 
der Meinung, dass der Anreiz einer Probezeitverk�rzung f�r eine FSF-Teilnahme so schnell als 
m�glich auszusetzen ist und das bew�hrte BF17-Modell als feste Institution in den gesetzlichen 
Regelungen aufgehen soll.

Ist das Fahrtraining für Zivildienstleistende ein neues Betätigungsfeld für 
Fahrschulen?

Mit Schreiben vom 13.01.2010 hat der Interessenverband Deutscher Fahrlehrer beim Bundesamt f�r 
Zivildienst nachgefragt, welcher Personenkreis besondere Fahrtrainings f�r Zivildienstleistende anbie-
ten und durchf�hren darf und ob Fahrschulen bzw. Fahrlehrer grunds�tzlich geeignet sind.

Des Weiteren bat er um Mitteilung, ob Programme/Konzepte f�r die Durchf�hrung der Fahrtrainings 
genehmigungspflichtig sind und ob es hierzu verbindlich anzuwendende Richtlinien gibt. 

Sofern der Gesetzgeber hierzu Regelungen getroffen h�tte, sollte die Rechtsgrundlage mitgeteilt 
werden.

Mit Schreiben vom 19.01.2010 antwortete das Bundesamt für Zivildienst wie folgt:

In Ihrem Schreiben bitten Sie uns um Information, welcher Personenkreis besondere Fahrtrainings f�r 
Zivildienstleistende anbieten und durchf�hren darf und ob Konzepte oder Durchf�hrungsprogramme 
genehmigungspflichtig sind beziehungsweise welche Richtlinien dabei zu beachten sind.

Hierzu m�chte ich zun�chst darauf hinweisen, dass Zivildienstleistende in der Regel junge M�nner 
sind, die unmittelbar nach Abschluss ihrer Schul- oder Berufsausbildung zum Zivildienst heran-
gezogen werden. Zu diesem Zeitpunkt verf�gen sie altersbedingt �ber wenig bis keine Berufs- oder
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Lebenserfahrung. Sie bedürfen daher im Zivildienst der besonderen Fürsorge, Beaufsichtigung und 
Begleitung. Hierzu zählt auch die Einweisung (das Einarbeiten) in die jeweiligen Aufgabenfelder.
Da das Bundesamt für den Zivildienst weder über hinreichend geeignetes Personal, noch über die 
erforderlichen Außenstellen verfügt, hat es diese Führsorgeverantwortung auf die einzelnen Zivil-
dienststellen übertragen. Diese sind nach § 25 a Zivildienstgesetz für die Einweisung der ihnen anver-
trauten Zivildienstleistenden verantwortlich.

Wie bei allen Einweisungen von Zivildienstleistenden in ihre jeweiligen Tätigkeiten wird auch beim 
Einweisen in das dienstliche Kraftfahren davon ausgegangen, dass die einzelne Dienststelle dies 
eigenverantwortlich und grundsätzlich mit eigenem Personal durchführt.

Dabei hat sie sich nach den Vorgaben der allgemeinen Richtlinien zur Einweisung von Zivildienst-
leistenden zu richten (Den Inhalt hat sie dabei so zu gestalten, dass der einzelne Dienstleistende nach 
Abschluss der Einweisung dazu in der Lage ist, die ihm übertragenen Aufgaben eigenverantwortlich 
wahrzunehmen. Näheres können Sie dem Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes, Abschnitt 
A3 Anlage 1 entnehmen. Der Leitfaden ist eine für Zivildienststelle und Zivildienstleistende verbind-
liche Vorschriftensammlung des Bundesamtes, die u. a. auf der Homepage des Bundesamtes 
einzusehen ist). Wegen der Vielfältigkeit möglicher Aufgaben von Zivildienstleistender und hierfür 
eventuell bestehender gesetzlicher Grundlagen mit ihren Richtlinien und Nebenbestimmungen, wurde 
bewusst auf eine weitere, fachliche Spezifizierung der Vorgaben verzichtet. Dies wird in die Fachkom-
petenz der jeweiligen Zivildienststelle gelegt, die aufgrund ihrer jeweiligen Aufgabenwahrnehmung 
ohnehin, auch für das eigene Personal, über die erforderlichen Kenntnisse verfügen und diese an-
wenden muss.

Für die Einweisung in das Tätigkeitsfeld dienstliches Kraftfahren gibt der Leitfaden seit Herbst 2009 in 
seinem Abschnitt D2 Nr. 1.2.2 die Rahmenbedingungen vor. Danach soll die Einweisung für 
Zivildienstleistende in bestimmten Tätigkeitsfeldern oder wenn das Fahren über 50 % ihrer Arbeitszeit 
ausmacht, mindestens 5 Stunden umfassen. In anderen Fällen (selteneres Fahren) kann die Einwei-
sung auch abgestuft erfolgen, d. h. 5 Stunden unterschreiten. Der Inhalt richtet sich dabei nach 
Kriterien, wie der Fahrerfahrung des einzelnen Zivildienstleistenden, dem verwendeten Fahrzeugtyp, 
der Frage welche Klientel oder Ladung gefahren wird, welche Sonderausstattung das Fahrzeug 
eventuell hat und welche Unfallschwerpunkte oder regionalen Besonderheiten (Steigungen, Wetter-
lagen) zu beachten sind.

Kann das eigene Personal der Dienststelle diese Einweisung nicht oder nur teilweise selbst geben, 
kann die Dienststelle beispielsweise für den fahrpraktischen Teil der Einweisung ihre Zivildienst-
leistenden zu einem Fahrsicherheitstraining eines externen Anbieters schicken. Verbindlich vorge-
schrieben ist dies jedoch nicht. Zumal in einem Fahrsicherheitstraining (nur) der Umgang mit dem 
Fahrzeug und bestimmten Fahrsituationen geschult wird. Das individuelle Eingehen auf die gefahrene 
Klientel, die spezielle Fahrtroute oder andere Besonderheiten muss auch weiterhin durch die Dienst-
stelle über die Einweisung vor Ort erfolgen. Ein Fahrsicherheitstraining kann somit die gesetzlich 
geforderte Einweisung allenfalls ergänzen, nicht ersetzen.

Die Zivildienststellen entscheiden somit selber, in welchen (zugelassenen) Tätigkeitsfeldern sie die 
einzelnen Zivildienstleistenden einsetzen wollen, ob dabei Zivildienstleistende auch fahren sollen, 
welches Dienstfahrzeug ihnen dafür zur Verfügung gestellt wird und ob für die Einweisung auf diesem 
Fahrzeug auf die Hilfe eines Fahrlehrers zurückgegriffen wird.

Das Bundesamt schreibt hier weder konkrete Inhalte der Einweisung, noch konkrete Anforderungen 
an das einweisende Personal vor. Dafür sind die Arten dienstlicher Fahrten, die verwendeten Fahr-
zeuge und das einweisende Personal der Dienststellen zu vielfältig. So kann zum Beispiel ein lang-
jähriger Fahrdienstleiter in einem Behindertenfahrdienst durchaus die hinreichende Kompetenz 
besitzen und in der Lage sein, sein Wissen zu vermitteln, auch wenn er keinerlei Fachlehrgang als 
Fahrlehrer absolviert hat.

Es ist also individuell am Einzelfall zu entscheiden und hier wiederum ist die Dienststelle vorrangig die 
Instanz, die alle notwendigen Fakten kennt und bewerten kann. Das Bundesamt überwacht lediglich 
das Einhalten der gesetzten Rahmenbedingungen oder wird in Zweifelsfällen tätig. Die Rahmen-
bedingungen sind im Leitfadenabschnitt D 2 Nr. 1.2.2 aufgeführt und basieren zwar auf den Vorgaben 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates für Fahrsicherheitstrainings, lassen aber bewusst Ab-
stufungen zu.
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Verlangt § 1 Absatz 4 FahrlG einen Arbeitsvertrag?

Etwas anders ausgedr�ckt: D�rfen die Fahrerlaubnisbeh�rden verlangen, dass vor Eintragung eines 
Besch�ftigungsverh�ltnisses eines Inhabers der Fahrlehrerlaubnis (Fahrlehrer) mit dem Inhaber einer 
Fahrschule in den Fahrlehrerschein ein schriftlicher Arbeitsvertrag zwischen Fahrlehrer und 
Fahrschulinhaber vorgelegt wird? 
Die Frage stellt sich deshalb, weil aus Kreisen der Fahrlehrerschaft in j�ngster Zeit immer wieder 
berichtet wird, dass manche Beh�rden genau das tun. 
In � 1 Absatz 4 des Fahrlehrergesetzes (FahrlG) ist geregelt, dass von der Fahrlehrerlaubnis nur 
zusammen mit der Fahrschulerlaubnis oder im Rahmen eines Besch�ftigungs- oder Ausbildungs-
verh�ltnisses mit dem Inhaber einer Fahrschule Gebrauch gemacht werden darf. Dort steht also nichts 
von einem Arbeitsvertrag. 
Die erw�hnten Beh�rden berufen sich aber meist auf � 2 Absatz 3 der Durchf�hrungsverordnung zum 
Fahrlehrergesetz (FahrlGDV 1999). Diese Vorschrift, deren �berschrift �Fahrlehrerschein� lautet, 
besagt, dass die Beh�rde den Fahrlehrer bei Aush�ndigung der Fahrlehrerlaubnis oder Zustellung des 
Fahrlehrerscheins darauf hinweisen muss, dass die Aus�bung der Fahrlehrerlaubnis nur in 
Verbindung mit einer Fahrschulerlaubnis oder im Rahmen eines Besch�ftigungsverh�ltnisses oder 
Ausbildungsverh�ltnisses mit dem Inhaber einer Fahrschulerlaubnis zul�ssig ist. Ein Besch�ftigungs-
verh�ltnis nach dieser Vorschrift setzt einen Arbeitsvertrag voraus, der den Fahrlehrer zu einer 
bestimmten Ausbildungsleistung nach Weisung und unter Aufsicht des Fahrschulinhabers verpflichtet. 
Der Rahmen ist damit klar: Es muss ein Vertrag vorliegen, nach dem der Fahrlehrer im Hinblick auf 
die Ausbildung der Weisung des Fahrschulinhabers unterliegt. Mehr aber nicht. Und der muss nicht 
einmal schriftlich sein.
Diese Rechtsauffassung wird von mehreren gerichtlichen Entscheidungen gest�tzt: So entschieden 
sowohl das Arbeitsgericht Stuttgart1 als auch das Landesarbeitsgericht Baden-W�rttemberg2, dass 
das Besch�ftigungsverh�ltnis zwischen einem Fahrlehrer ohne Fahrschulerlaubnis und einem Fahr-
schulerlaubnisinhaber nicht zwingend ein Arbeitsverh�ltnis im arbeitsrechtlichen Sinne sein muss. 
Beide Instanzen bezogen sich dabei auf ein Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH)3. Der Leitsatz dieses 
Urteils lautet: Der Inhaber einer Fahrschule kann Fahrlehrer, denen keine Fahrschulerlaubnis 
erteilt ist, umsatzsteuerrechtlich als Subunternehmer beschäftigen. Der BFH ist der Ansicht, 
dass sich aus � 1 Abs. 2 FahrlG a. F. (heute � 1 Abs. 4 FahrlG) nicht ergibt, dass der Inhaber einer 
Fahrschule ein Besch�ftigungsverh�ltnis nur mit einem unselbst�ndig t�tigen Fahrlehrer als Inhaber 
einer Fahrlehrerlaubnis eingehen darf. Nach Ansicht des Arbeitsgerichts Stuttgart l�sst die aus [�] 
arbeitsrechtlicher Sicht nicht pr�zise Bezeichnung �Besch�ftigungsverh�ltnis� offen, ob eine 
selbst�ndige oder unselbst�ndige T�tigkeit vereinbart wird4. Auch das Landgericht (LG) Augsburg ist 
der Auffassung, dass Fahrlehrer sowohl als Arbeitnehmer als auch als Selbst�ndige ihren Beruf 
aus�ben k�nnen. So hat das LG einen Fahrschulinhaber, der selbstst�ndige Fahrlehrer besch�ftigte, 
vom Vorwurf des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt gem. � 266 StGB 
freigesprochen5. Nach dieser Vorschrift macht sich strafbar, wer Arbeitnehmer besch�ftigt, ohne diese 
zur Sozialversicherung anzumelden.

Was bedeutet das für Fahrschule und Fahrlehrer?
1. Es muss ein Vertrag vorliegen. Dies muss aber kein Arbeitsvertrag im arbeitsrechtlichen Sinne, 

der ein Arbeitsverh�ltnis zwischen Fahrlehrer als Arbeitnehmer und Fahrschulinhaber als 
Arbeitgeber begr�ndet, sein, sondern kann ohne weiteres ein Besch�ftigungsverh�ltnis im 
Rahmen eines Freien-Mitarbeiter-Verh�ltnisses sein. Klar muss nur sein, dass der Fahrschul-
inhaber Weisungen hinsichtlich der Ausbildung erteilen kann. Das kann beispielsweise auch in 
einem einfachen Dienstvertrag geregelt sein, der dann nicht weitergehende Verpflichtungen verur-
sacht, wie Entgeltfortzahlung, Urlaubsanspr�che, Sozialabgaben usw.

2. Der Vertrag muss ein Weisungsrecht des Fahrschulerlaubnisinhabers im Hinblick auf die 
Ausbildungsleistung des Fahrlehrers beinhalten.

1
Entscheidung vom 19.05.2005, Aktenzeichen 9 Ca 553/04

2
Entscheidung vom 09.09.2005, Aktenzeichen 6 Ta 18/05

3
Entscheidung vom 17.10.1996, Aktenzeichen V R 63/94; Fundstelle: DB 1997, 209 ff

4 Arbeitsgericht Stuttgart a.a.O.
5

LG Augsburg,  16.03.2009, 9 KLs 507 Js 141569/06
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3. Der Vertrag muss zu seiner Wirksamkeit nicht schriftlich sein. Das m�sste nicht einmal ein 
Arbeitsvertrag. Auch solche kann man m�ndlich schlie�en. Lediglich die K�ndigung oder 
Aufl�sung von Arbeitsverh�ltnissen durch Aufhebungsvertrag bed�rfen der Schriftform.

Die Antwort auf eingangs gestellte Frage lautet also: Die Beh�rden d�rfen nicht verlangen, dass ein 
schriftlicher Arbeitsvertrag vorgelegt wird, denn es gibt keine rechtliche Grundlage daf�r.
Damit stellt sich die weitere Frage, wie sich die Fahrschule und/oder der Fahrlehrer gegen�ber der 
Beh�rde verhalten kann, wenn diese unberechtigter Weise die Vorlage eines schriftlichen Arbeits-
vertrags verlangt, ansonsten sie die Eintragung des Besch�ftigungsverh�ltnisses in den Fahrlehrer-
schein verweigert.
Hier gibt es verschiedene M�glichkeiten. 
1. Die Fahrschule zeigt der Beh�rde schriftlich an, dass der Fahrlehrer ein Besch�ftigungsverh�ltnis 

mit dem Inhaber der Fahrschulerlaubnis aufgenommen hat und im Hinblick auf die Ausbildungs-
leistungen dessen Weisungen unterworfen ist. Der Fahrlehrer erscheint mit einem Zeugen auf der 
Beh�rde. Diese weigert sich, ohne vorgelegten schriftlichen Arbeitsvertrag das Besch�ftigungs-
verh�ltnis in den Fahrlehrerschein einzutragen. Der Fahrlehrer geht wieder und bildet k�nftig v�llig 
rechtm��ig Fahrsch�ler f�r die Fahrschule aus. Ergeht ein Bu�geldbescheid wegen des feh-
lenden Eintrags, wird dieser sp�testens nach dem Einspruch vom Amtsgericht aufgehoben.

2. Variante: Der Fahrlehrer erscheint auf der Beh�rde und legt einen schriftlichen Dienstvertrag als 
freier Mitarbeiter vor. Die Beh�rde weigert sich wieder. Der Fahrlehrer geht vor wie oben.

3. Weitere Variante: Der Fahrlehrer erscheint auf der Beh�rde und legt einen schriftlichen Arbeits-
vertrag vor. Die Beh�rde tr�gt das Besch�ftigungsverh�ltnis in den Fahrlehrerschein ein. Der 
Fahrlehrer geht anschlie�end in die Fahrschule, schlie�t einen schriftlichen Aufhebungsvertrag 
mit sofortiger Wirkung und geht gleichzeitig ein selbstst�ndiges Besch�ftigungsverh�ltnis mit dem 
Fahrschulerlaubnisinhaber ein. Das muss nicht bei der Fahrerlaubnisbeh�rde angezeigt werden, 
denn nach � 17 Nr. 2 FahrlG muss nur der Beginn oder das Ende des Besch�ftigungs-
verh�ltnisses angezeigt werden. Da das Besch�ftigungsverh�ltnis jedoch nicht endet, sondern nur 
in anderer Form fortgef�hrt wird, gibt es auch keine Anzeigepflicht.

4. Eine weitere, unter Umst�nden etwas langwierigere M�glichkeit ist, die Beh�rde verwaltungs-
gerichtlich � notfalls im Wege der einstweiligen Anordnung � verpflichten zu lassen, das Besch�f-
tigungsverh�ltnis in den Fahrlehrerschein einzutragen und der Beh�rde gleichzeitig gerichtlich 
verbieten zu lassen, k�nftig die Vorlage eines schriftlichen Arbeitsvertrages zu verlangen. 

Mit M�glichkeit Nr. 4 w�re die Sache wohl endg�ltig gekl�rt. Bis sich jedoch ein Pionier findet, der sich 
dieser Angelegenheit annimmt, wird man wohl mit den anderen skizzierten M�glichkeiten leben 
m�ssen. Oder die Fahrlehrer als Arbeitnehmer einstellen und einen schriftlichen Arbeitsvertrag 
vorlegen.

Kann ich meinen Arbeitnehmer zur Rückzahlung von Aus- und Fortbildungs-
kosten verpflichten?

Eine Klausel f�r R�ckzahlung von Fortbildungskosten mit einer Bindungsdauer von f�nf Jahren ist 
unwirksam. Damit eine R�ckzahlungsklausel, die einen Arbeitnehmer zur R�ckzahlung von Aus- und 
Fortbildungskosten verpflichtet, wirksam ist, muss die Ausbildung einen geldwerten Vorteil f�r den 
Arbeitnehmer darstellen und der Arbeitnehmer darf nicht �berm��ig lange an das Unternehmen 
gebunden sein. Bundesarbeitsgericht; Urteil vom 14.01.2009  AZ:  3 AZR 900/07

Darf ich theoretische Unterrichte nur zu festen Zeiten oder auch nach Verein-
barung anbieten?

Sie k�nnen Unterricht sowohl zu festgelegten ver�ffentlichten Zeiten als auch nach Vereinbarung 
anbieten. �nderungen der Unterrichtszeiten sind nicht anzeigepflichtig, sonst w�re dies in � 17 FahrlG 
festgehalten.

Müssen Preisliste und Geschäftsbedingungen ausgehängt sein, wenn zwei 
Fahrschulinhaber einen Fahrschulraum zu unterschiedlichen Zeiten nutzen? 

Ja. Und zwar f�r jede Fahrschule extra. Der Name der Fahrschule sollte sowohl auf den Gesch�fts-
bedingungen als auch auf der Preisliste angegeben sein
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Welche Kündigungsfristen muss ich als Fahrschulinhaber einhalten? Ist es 
richtig, dass deutsche Kündigungsfristen teilweise europarechtswidrig sind?

�BGB § 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen.
(1)      Das Arbeitsverh€ltnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit 
einer Frist von vier Wochen zum F•nfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gek•ndigt 
werden.
(2)      F•r eine K•ndigung durch den Arbeitgeber betr€gt die K•ndigungsfrist, wenn das 
Arbeitsverh€ltnis in dem Betrieb oder Unternehmen
1.      zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2.      f•nf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3.      acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4.      zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5.      zw‚lf Jahre bestanden hat, f•nf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6.      15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7.      20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
Bei der Berechnung der Besch€ftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25. 
Lebensjahrs des Arbeitnehmers liegen, nicht ber•cksichtigt. [ƒ]„

Unzulässige Diskriminierung wegen des Alters

Im Hinblick auf den letzten Satz (� 622 Abs. 2 S. 2 BGB) hat der EuGH nun erkl�rt, dass diese 
Regelung eine Ungleichbehandlung wegen des Alters enth�lt und damit eine nach der EU-Richtlinie 
2000/78 (Antidiskriminierungsrichtlinie) unzul�ssige unmittelbare Diskriminierung wegen des Alters 
darstellt.  Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person wegen eines der in der 
Richtlinie genannten Gr�nde � hier das Alter des Arbeitnehmers � in einer vergleichbaren Situation 
eine weniger g�nstige Behandlung erf�hrt, als eine andere Person erf�hrt, erfahren hat oder erfahren 
w�rde. Im vorliegenden Fall sieht � 622 Abs. 2 S. 2 BGB eine weniger g�nstige Behandlung f�r 
Arbeitnehmer vor, die ihre Besch�ftigung bei dem Arbeitgeber vor Vollendung des 25. Lebensjahrs 
aufgenommen haben. Diese nationale Regelung behandelt somit Personen, die die gleiche 
Betriebszugeh�rigkeitsdauer aufweisen, unterschiedlich, je nachdem, in welchem Alter sie in den 
Betrieb eingetreten sind: Bei zwei Arbeitnehmern, die beide 20 Jahre Betriebszugeh�rigkeit aufwei-
sen, gilt f�r den einen, der mit 18 Jahren in den Betrieb eingetreten ist, eine K�ndigungsfrist von f�nf 
Monaten, w�hrend f�r den anderen, der mit 25 Jahren eingetreten ist, eine Frist von sieben Monaten 
gilt. 

Generelle Benachteiligung junger Arbeitnehmer
Dar�ber hinaus benachteiligt die Vorschrift des � 622 Abs. 2 S. 2 BGB generell junge Arbeitnehmer 
gegen�ber �lteren Arbeitnehmern, da Erstere trotz einer mehrj�hrigen Betriebszugeh�rigkeit von der 
Verg�nstigung der stufenweisen Verl�ngerung der K�ndigungsfristen entsprechend der zunehmenden 
Besch�ftigungsdauer ausgeschlossen werden k�nnen, w�hrend sie �lteren Arbeitnehmern mit 
vergleichbarer Besch�ftigungsdauer zugute kommt. Das wird an folgendem Beispiel deutlich: Wer in 
einem Alter von 18 Jahren in den Betrieb eintritt hat bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs eine 
K�ndigungsfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Erst ab Vollendung 
des 27. Lebensjahrs gilt f�r diesen Arbeitnehmer die verl�ngerte K�ndigungsfrist von einem Monat 
zum Ende eines Kalendermonats (1. Stufe). Das bedeutet, dass f�r diesen Arbeitnehmer die 
verl�ngerte K�ndigungsfrist der 1. Stufe u. U. erst nach 9 Jahren Betriebszugeh�rigkeit gilt. Wer aber 
im Alter von 25 Jahren in den Betrieb eintritt, hat bereits nach 8 Jahren eine verl�ngerte 
K�ndigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats, w�hrend der, der im Alter von 18 
eingetreten ist, nach 8 Jahren noch immer mit der Grundk�ndigungsfrist von vier Wochen zum 15. 
oder zum Ende des Kalendermonats gek�ndigt werden kann.

Da die Frist zur Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinie bereits abgelaufen ist, d�rfen deutsche 
Gerichte die Vorschrift des � 622 Abs. 2 S. 2 BGB ab sofort nicht mehr anwenden.

Kann meine Fahrschulerlaubnis entzogen werden, wenn ich in meiner 
Fahrschule nur noch zu 50 % selbst tätig bin?

Auch wenn Sie weniger als 50 % in Ihrer Fahrschule t�tig sind, kann dies nicht zum Entzug der 
Fahrschulerlaubnis f�hren, solange Sie weiterhin Ihre Pflichten nach � 16 FahrlG erf�llen.
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